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Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK 68 ,,SO-B|ldung Waldau West", Stadt Kassel

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (2) und $ 4 (2) BauGB

T0EB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

12 KASSELWASSER
Gartenstraße 90, 34125 Kassel

1 ,,...bezugnehmend auf unsere Stellung-
nahme vom 14.01.2021 zum Teilände-
rungsbereich l,,Sondergebiete Bildung"
bestehen seitens KASSELWASSER wei-
terhin grundsätzlich keine Bedenken. Da
im Parallelverfahren der B-Plan Nr. Vll/24
,,Gewerbegebiet Waldau-West durch die
Stadt Kassel aufgestellt wird, wiederholen
wir hier die entsprechenden Hinweise
und Anmerkungen soweit sie das Ande-
rungsgebiet betreffen:

Sowohl für die Einleitung in ein
Gewässer als auch die Versicke-
rung von Niederschlagswasser
sind wasserrechtliche Erlaubnisse
bei der zuständigen Wasserbe-
hörde zu beantragen.

Die Nachweisführung der qualita-
tiven Unbedenklichkeit des Nie-
derschlagswassers hat nach den
allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu erfolgen. Für die Ein-
leitung in ein Gewässer oder auch
das öffentliche Kanalnetz sind die
Bedingungen des DWA-
Arbeitsblattes A 102 ,,Grundsätze
zur Bewirtschaftung und Behand-
lung von Regenwetterabflüssen
zur Einleitung in Oberflächenge-
wässer" einzuhalten. Für den Fall
der Versickerung ist - bis keine
anderen Regeln gelten - der
Nachweis der unbedenklichen
Einleitung in das Grundwasser
nach DWA-Merkblatt M-153
,,Handlungsempfehlung zum Um-
gang mit Regenwassef'zu führen.

lnnerhalb der B-Plan-Grenzen ver-
laufen öffentliche Kanalanlagen
abschnittsweise über private
Grundstücksflächen.

Zwischenzeitlich ist die von
KASSELWASSER beauftragte
Untersuchunq der Auswirkunq von

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (2) bzw.4 (2) BauGB 1ra



TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

12 KASSELWASSER
Gartenstraße 90, 34125 Kassel

extremen Regenereignissen (,,ur-
bane Sturzfluten") auf das Stadt-
gebiet finalisiert worden. Die in
Starkregengefahrenkarten darge-
stellten Ergebnisse zeigen, dass
bei einem außergewöhnlichen
Regenereignis mit Uberflutungen
auf verschiedenen Grundstücken
innerhalb des B-Plan-Gebiets zu
rechnen ist. Dies ist im weiteren
Planungsprozess zu berücksichti-
qen.

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planu ng weitergeleitet.

2 Hinsichtlich möglicher Hinweise aus dem
Bereich der Wasserversorgung, bitten wir
direkt die Städtischen Werke Netz + Ser-
vice GmbH am Verfahren zu beteiligen."

Die Städtischen Werke Netz + Service
GmbH wurden am Verfahren beteiligt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK 68 ,,So-Bildung Waldau West", Stadt Kassel

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie Anregungen sonstiger Einsender
semäß S 3 (2) und $ 4 (2) BauGB

2 ra Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (2) bzw.4 (2) BauGB



T0EB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

13 Kasseler Verkehrs-Gesel lschaft AG
Königstor 3-13, 3411 7 Kassel

I ,,...gegen die o. g. FNP-Anderung ZRK
68 bestehen unsererseits keine Beden-
ken. Wir geben zur Kenntnis, dass durch
das Gewerbegebiet Waldau-West die
KVG-Buslinien 10 und 17 fahren."

Die OPNV-Anbindung durch die genann-
ten Buslinien wird in der Begründung an-
geführt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK 68 ,,SO-Bildung Waldau West", Stadt Kassel

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (2) und $ 4 (2) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (2) bzw.4 (2) BauGB 3 ro



TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

18 Magistrat der Stadt Kassel - Stadtplanung, Bauaufsicht, Denkmalschutz
Untere Königsstraße 46, 3411 7 Kassel

1 ,,...wir begrüßen die o. g. FNP-Anderung;
wir haben keine Bedenken gegen die
Planunq.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2 Hinweis:

ln der Begründung wird teilweise von

,Sondergebieten' gesprochen: Hinter-
grund ist vermutlich der Vorentwurf, wel-
cher noch drei Sondergebiete vorsah.
Aufgrund unserer Planungen ist jedoch
nur noch ein Sondergebiet vorgesehen."

Die Begründung wurde redaktionell an-
gepasst.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK 68 ,,SO-Bildung Waldau West", Stadt Kassel

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie Anregungen sonstiger Einsender
semäß S 3 (2) und $ 4 (2) BauGB

4 te Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (2) bzw.4 (2) BauGB



T0EB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

37 Die Autobahn GmbH des Bundes - Niederlassung Nordwest
Bödekerstraße 1, 30161 Hannover

1 ,,...Stellungnahmen aus Vorverfahren be-
halten ihre Gültigkeit. lnsbesondere ver-
weisen wir auf die Stellungnahme der Au-
tobahn GmbH des Bundes vom
01.02.2021 zut Beteiligung gemäß 54
Abs. 1 BauGB.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2 Die o. g. Flächennutzungsplanänderung
ist Bestandteil der Bauleitplanung der
Stadt Kassel zum Bebauungsplan Nr.
Vlll24,,Gewerbegebiet Waldau-West" im
Bereich der Anschlussstellen Kassel-
Waldau und -lndustriepark der BAB 49.
Gem. Begründung ist das Ziel der vorlie-
genden Anderung die planungsrechtliche
Sicherung eines Teilbereichs im Gewer-
begebiet Waldau-West. Die bisherige
Darstellung im Flächennutzungsplan ei-
ner im Gebiet ansässigen Bildungsein-
richtung soll von ,,Gewerbliche Bauflä-
chen" in ,,Sondergebiete Bildung" geän-
dert werden. Bei der Anderung der Dar-
stellung von,,Gewerblichen Bauflächen"
in ,,Sondergebiete Bildung" handelt es
sich lediglich um eine Anpassung um be-
reits bestehende Nutzungen korrekt im
Flächennutzungsplan wiederzugeben.
Ein baulicher Eingriff oder eine lnan-
spruchnahme von zusätzlichen Flächen
wird mit dieser Nutzungsänderung nicht
vollzooen.

Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis qenommen.

3 Bedenken gegen die Flächennutzungs-
planänderung selbst bestehen nicht. Da
aber das Plangebiet Teil des Gesamtge-
bietes (Gewerbegebiet Waldau-West) ist,
gelten für die vorliegende Anhörung
ebenso die Stellungnahmen zur Bauleit-
planung des Bebauungsplanes Vlllz4
Gewerbegebiet Waldau-West. Wir ver-
weisen auf die Stellungnahme der Auto-
bahn GmbH des Bundes vom 16.11.2022
- Aktenzeichen: KS-2022-0063 und die
Stellungnahmen von Hessen Mobil vom
16.11.2020 - Aktenzeichen: 34c2-
2020fi9702-8E1O.01.2 an die Stadt Kas-
sel."

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK 68 ,,So-Bildung Waldau West", Stadt Kassel

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (2) und $ 4 (2) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (2) bzw.4 (2) BauGB 5 ro



T0EB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange i
Sonstige Anregungen

Beschluss

39 Kreisbauernverband Kassel e.V.
Frankfurter Straße 295, 34134 Kassel

1 ,,...Gegen den Teiländerungsbereich 1,

bereits bebaute und versiegelte Flächen,
besteht keine Betroffenheit landwirt-
schaftlicher Belange. Soweit keine land-
wirtschaftlichen Flächen betroffen sind,
bestehen keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2 Von einem Teiländerungsbereich 2 ,,Er-
weiterung Gewerbe Waldau" ist richtiger-
weise abgesehen worden. Ein Teilände-
rungsbereich 2 wird abgelehnt.

lnsofern ist es erfreulich, dass die Pla-
nung gegen über der Vorlage ZRK 68
den Teilbereich 2 nunmehr nicht mehr
vorsieht."

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK 68 ,,So-Bildung Waldau West", Stadt Kassel

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie Anregungen sonstiger Einsender
semäß S 3 (2) und $ 4 (2) BauGB

6 re Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (2)bzw.4 (2) BauGB



ZWECKVERBAN D RAU M KASSEL
- Flächennutzungs-/Landschaftsplanung - Zweckverband

Raum Kassel

BEGRUNDUNG Kassel, den 17122020
Kassel, den 18.10.2022
Klu/Bo/BriiWi

(gemäß SS 5 (5) und 2 (a) Baugesetzbuch (BauGB))

Anderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel
Anderungsbezeichnung: ZRK 68 ,,SO-Bildung Waldau West"
Anderungsbereich: Stadt Kassel

1. Ziel und Zweck der Planunq

Ziel der vorliegenden Flächennutzungsplan-Anderung ist die planungsrechtliche Sicherung
eines Teilbereichs im Gewerbegebiet Waldau West.

Die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan einer im Gebiet ansässigen Bildungsein-
richtung soll von ,,Gewerbliche Bauflächen" in ,,Sondergebiet Bildung" geändert werden. Der
Bereich dieser Anderung umfasst eine Fläche von ca. 4,3 ha.

Die Stadt Kassel stellt im Parallelverfahren den Bebauungsplan Nr. Vlll24,,Gewerbegebiet
Waldau-West" auf.

2. Allqemeine Grundlaqen

2.1 Laqe und Beqrenzunq des Teiländerunqsbereichs 1 (TB1)

Der Anderungsbereich befindet sich im Nordwesten des Gewerbegebiets Waldau, am Rande
der Fuldaaue, in der Falderbaumstraße 18 - 20. Er beinhaltet vorrangig das Bildungszentrum
Kassel.

Er wird begrenzt:

- im Norden durch Gewerbegebiet
- im Osten durch Gewerbegebiet bzw. die Falderbaumstraße
- im Süden durch die Falderbaumstraße
- im Westen durch die L3460

Die genaue Lage und Abgrenzung des Anderungsbereichs sind der Plankarte zu entnehmen.

2.2 Aktueller Flächennutzunqsplan

Der Flächennutzungsplan des ZRK stellt für den Anderungsbereich ,,Gewerbliche Bauflächen"
dar, ergänzt durch die Zweckbestimmung ,,Schule". Das Gebiet wird an drei Seiten von ,,Stra-
ßenverkehrsflächen" umgrenzt. Westlich verläuft die L3460, südlich und östlich grenzt der An-
derungsbereich an die Falderbaumstraße. Nach Norden, Osten und Süden hin setzen sich
,,Gewerbliche Bauflächen" fort. Westlich des Anderungsbereichs, jenseits der L3460, beginnt
das Naturschutzgebiet ,,Waldauer Kiesteiche", das durch das Vogelschutzgebiet ,,Fuldaaue
um Kassel" überlagert wird.

1t3



Anderung des Flächennu2ungsplanes der Zweckverbandes Raum Kassel ZRK 68

2.3 Reqionalplan Nordhessen 2009

Der Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN) stellt für den Anderungsbereich ,,Vorranggebiet
lndustrie und Gewerbe Bestand" dar. Westlich des Planbereichs verläuft die L3460 die von
der A49 kommend vierspurig ausgebaut ist. Nördlich, östlich und südlich grenzt der Ande-
rungsbereich an weitere Gewerbeflächen im ,,Vorranggebiet lndustrie und Gewerbe Bestand".

Die geplante bauliche Nutzung widerspricht nicht den Zielen der Raumordnung und Landes-
planung.

2.4 Landschaftsplan

Die Aussagen des Landschaftsplanes sind in den Flächennutzungsplan eingeflossen. Die be-
absichtigte Anderung hat keine negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild oder vor-
handene Umweltbelange. Bei der Anderung der Darstellung von ,,Gewerblichen Bauflächen"
in ,,Sondergebiet Bildung" handelt es sich lediglich um eine Anpassung, um bereits beste-
hende Nutzungen korrekt im Flächennutzungsplan wiederzugeben. Ein baulicher Eingriff wird
mit dieser Nutzu.ngsänderung nicht vollzogen, so dass aus diesem Grund von einem Umwelt
bericht für den Anderungsbereich abgesehen werden kann.

2.5 Entwicklunqsplanunq des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK)

iedlun hmenkonze SRK

Das Ziel der Flächennutzungsplan-Anderung ist die rechtliche Sicherung der Bildungs-
einrichtung am jetzigen Standort im Gewerbegebiet Waldau West. Dies entspricht den
SRK-Leitzielen ,,Stärken von vorhandenen Ressourcen" und ,,Funktionen mischen".

- Kommunaler Entwicklunqsplan Zentren (KEP Zentren 2015)

Der KEP-Zentren macht keine konkreten Aussagen zum Plangebiet.

- Verkehrsentwicklunqsplan2030(VEP)

Durch mehrere übergeordnete Straßen - insbesondere die A 49 - ist der Standort für
den motorisierten lndividualverkehr optimal angebunden. Mit diesen hochfrequentier-
ten Straßen geht aber auch eine Lärmimmissionsbelastung für den Bereich einher. Die
OPNV-Anbindung zu den umliegenden Gebieten und zur Kasseler lnnenstadt ist ins-
besondere durch die Buslinie 10 sowie die Buslinie 17 sichergestellt. Die Wegeführung
in das Gebiet für Radfahrer und Fußgänger gestaltet sich durch die Barrierewirkung
der mehrspurigen Straßen schwierig.

3. Nutzunqs- und Planunqsziele

Die Stadt Kassel möchte die Entwicklung des Gewerbegebietes Waldau West zu einem Kern-
oder Mischgebiet verhindern und das Entwicklungsziel 'Gewerbe- und lndustriegebiet' durch
einen Bebauungsplan rechtlich festschreiben.

Mit Schreiben vom 14. September 2020 hat die Stadt Kassel die Flächennutzungsplan-Ande-
rung für das Gewerbegebiet Waldau West beantragt. Es soll die planungsrechtliche Voraus-
setzung für die Bebauungsplanung geschaffen und der vorhandene Bildungsstandort gesi-
chert werden. Dazu erfolgt im Flächennutzungsplan die Darstellungsänderung des Bildungs-
standortes von,,Gewerbliche Bauflächen" zu,,Sondergebiet Bildung".

Die Beteiligung des ZRK am Bebauungsplanverfahren Nr. Vlli24 ,,Gewerbegebiet Waldau-
West" erfolgte gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB.
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Anderung des Flächennu2ungsplanes der Zweckverbandes Raum Kassel ZRK 68

4. Planerische Überleounden oem- S 1 {6} uGB und Abwäqunq qem.6 1 (7) BaUGB

lm Bereich des westlichen Gewerbegebietseingangs in der Falderbaumstraße hat sich die
o. g. Bildungseinrichtung am Standort etabliert. Die Bildungseinrichtung betreibt seit Jahr-
zehnten ein lnternat für Meisterschüler. Aufgrund der berufsbezogenen Ausrichtung der Ein-
richtung fügt sich diese in das Nutzungsspektrum des lndustrieparks Kassel gut ein und soll
la ngfristi g plan u n gsrechtlich gesichert werden.

Auch die Einbindung von Klimaschutz und -anpassungsmaßnahmen in die Planungen tragen
zu einer nachhaltigen Entwicklung des Gebiets bei und sind sowohl sinnvoll als auch dringend
notwendig: Die Klimafunktionskarte 2019 stellt das gesamte Gewerbegebiet als Bereich mit
moderaten bis hohen Übenrvärmungspotenzial dar. Auch die Planhinweiskarte 2019 sieht das
Gebiet unter stadtklimatischen Gesichtspunkten als ,,sanierungsbedürftig" an und schlägt
u. a. Dach- und Fassadenbegrünung, Beibehaltung und Ausbau von Grünflächen und wenn
möglich Schaffung oder Enrueiterung von Ventilationsbahnen vor. Diesbezügliche Maßnah-
menfestsetzungen geben auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung für Neubauten, Enrvei-
terungen und umfassende Sanierungsmaßnahmen von Bestandsgebäuden den Weg vor und
können langfristig einen Beitrag zu gesunden Lebens- und Arbeitsverhältnissen im Gebiet
leisten.

Weil es sich hier lediglich um eine Anpassung des Bestandes an die tatsächlichen Nutzungs-
verhältnisse handelt und keine baulichen Eingriffe damit verbunden sind bzw. keine neuen,
zusätzlichen Flächen in Anspruch genommen werden, wird für den Anderungsbereich auf die
Erstel I u n g ei nes Umweltberichtes verzichtet.

Die planungsrechtliche Sicherung und Weiterentwicklung des o. g. Standortes, basierend auf
den strategischen Leitzielen des ZRK, wird ausdrücklich unterstützt und es erfolgt die Dar-
stellungsänderung des Bildungsstandortes von ,,Gewerbliche Bauflächen" zu ,,Sondergebiet
Bildung".

5. Fläche nbilanz

Art der Nutzung Anderung
ha

gültiger FNP
ha

Gewerbliche Bauflächen

Sondergebiet Bildung

zusammen

bearbeitet:
Zweckverband Raum Kassel
i. A.

0

4,3

4,3

4 3

0

4 3

gez. Nicole Witte
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